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1600 [Juni 25 . ] Sonntag nach St . Johann A
ABSCHIED1 DER JAHRRECHNUNG ZU BADEN2

EA V 1 , 545 (Nr . 414)

"Vio. Von d/enge [=(t)ängi ] bo.gaA.mdt OAlaubtnuAA otmn VHjae.dic.antm lo. haben Jn
3

JH.o.n coAt&n ohne doi PntoAtoAA entgettnuA " :

"Auf disen tag haben die Anwäldt dev unseren von Wenge auss dem Turgew , so

der hüwen Religion unss vorbracht , wie dass sich die weit by ihnen mehre und

Zunehme, desshalb were ihr unterthenig bitt , wir Jm Nammen unsrer herren [der

VII im Thurgau reg . Orte - VIII Alte Orte ausg . BE - ] . . . wollent ihnen ein

Praedicanten daselbst Zehalten vergönnen . . . , den wöllent sie in ihren costen,

und ohne des Priesters [d . h . des Pfarrers von Wängi] entgeltnuss erhalten,



damit sie Jhres Gottshuss (melius fuisset hie ) Jhren Gottsdienst alldo üben

und brauchen mögen . Das Begehren sie umb unsere Herren und Oberen , und unss

in aller untertenigkeit Zuverdienen . Weil aber wir umb dises anzugs umb diss-

mahl nit versehen , und mit keinem befeleh [=InstruktionJ desshalb nit abge-

fertiget . So haben wir dass in unseren abscheidt genommen , an unsere hem und

Oberen gelangen Zelassen , die werden Jhre Gesandten uf nächsten tag [ - das

Geschäft von Wängi wurde tatsächlich wieder an der Jahrrechnung 1601 in Baden
4

behandelt - ] mit befeleh und gewalt abfertigen . Diss ist nachgents [ eben an

der Jahrrechnung 1601 ] abgeschlagen worden.

Volgents ist die Sach underschidenliehe malen uff Badischen Tagsatzungen an¬

bracht worden , durch die Schidort [FR, SO, BS, SH, AP?] mittels Puncten uff-

gesetzt . Aber Anno 1603 [an der Tagsatzung der XIII Orte vom 16 . Februar in

Baden ] noch nicht an ein endt gebracht worden.

1 ) s . mutatis mutandis AH 78/39 Anm. 1
2 ) K o n r a d III . Zurlauben nahm an dieser Jahrrechnung nicht teil.
3 ) Die Randglosse vom Zuger Ammann Beat  II . Zurlauben dürfte 1632 in Zu¬

sammenhang mit dem Matrimonial - und Kollaturstreit im Thurgau und Rheintal
geschrieben worden sein , s . auch AH 5/63 sowie AH 78/21 - 46 und 48 - 51 . Das
hier erwähnte Geschäft s . EA V 1 , 1357 Art . 321.

4 ) s . ebenda 566 (Nr . 433 ) , spez . 1358 Art . 324 . Auch an dieser Jahrrechnung
sowie an der Tagsatzung von 1603 nahm Konrad III . Zurlauben nicht teil.

5 ) s . ebenda 625 (Nr . 489 ) , spez . 1360 Art . 342

Auszug , von der gleichen Hand wie AH 78/46 AH 78 , 118 - 119
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